
 
 
Der Landrat erklärte, dass die Mitglieder der Landschaftsversammlung aufgrund der rechtlichen 
Vorgaben zwingend in geheimer Abstimmung zu wählen seien. Bei der Wahl der Mitglieder der 
Landschaftsversammlung hätten alle Kreistagsabgeordneten zwei Stimmen: Mit der Erststimme 
würden die auf den Rhein-Sieg-Kreis entfallenden Mitglieder und zugleich für jedes Mitglied ein 
Ersatzmitglied gewählt. Hierzu werde in einem Wahlgang abgestimmt. Es finde eine Listenwahl 
nach dem Verfahren der mathematischen Proportion (Verfahren nach Hare-Niemeyer) statt. Bei 
gleichen Zahlenbruchteilen entscheide das Los. Inzwischen lägen nachfolgende Wahlvorschläge 
vor: 
- Seitens der SPD-Kreistagsfraktion: Abg. Gerda Recki als Mitglied sowie Abg. Harald 

Eichner als Ersatzmitglied; 
- Seitens der GRÜNEN-Kreistagsfraktion: Abg. Gabi Deussen-Dopstadt als Mitglied sowie 

Abg. Horst Becker als Ersatzmitglied; 
- Seitens der FDP-Kreistagsfraktion: Abg. Hans-Joachim Pagels als Mitglied sowie Abg. 

Harald Burger als Ersatzmitglied. 
 
Der Landrat wies darauf hin, dass die CDU-Kreistagsfraktion nach dem Verfahren Hare-
Niemeyer drei Mitglieder und Ersatzmitglieder stellen dürfe und bat um Benennung der 
Wahlvorschläge. 
 
Abg. Donie benannte nachfolgende Wahlvorschläge der CDU-Kreistagsfraktion: 
1. Abg. Michael Solf als Mitglied und Abg. Heidi Rackwitz-Zimmermann als Ersatzmitglied, 
2. Abg. Michael Donix als Mitglied sowie Abg. Jörg Erich Haselier als Ersatzmitglied, 
3. Abg. Hans-Peter Feilen als Mitglied sowie Abg. Renate Becker-Steinhauer als 

Ersatzmitglied. 
 
Der Landrat führte weiterhin aus, die Zweitstimme könne für eine der Reservelisten als Ganze 
oder nur für einen einzelnen Bewerber einer Reserveliste abgegeben werden. Die Reservelisten 
seien der Verwaltungsvorlage beigefügt gewesen. Werde mit der Zweitstimme mehrheitlich die 
Reserveliste gewählt, so richte sich die Reihenfolge der gewählten Bewerber nach der von der 
Partei oder Wählergruppe aufgestellten Reserveliste. Die Reihenfolge der Reserveliste könne 
verändert und damit eine Personenauswahl getroffen werden, indem der Wähler seine 
Zweitstimme statt für eine gesamte Liste für einen einzelnen Bewerber der Liste abgebe.  
 
Der Landrat wiederholte sodann nochmals die Ränge und Namen des nunmehr vorliegenden 
gemeinsamen Wahlvorschlags der Kreistagsfraktionen für die Wahl der auf den Rhein-Sieg-
Kreis entfallenden Mitglieder und Ersatzmitglieder mit der Erststimme wie folgt: 
 
Mitglieder:                Ersatzmitglieder: 
1. Abg. Solf, Michael                        1. Abg. Rackwitz-Zimmermann, Heidi 
2. Abg. Donix, Michael            2. Abg. Haselier, Jörg Erich 
3. Abg. Feilen, Hans-Peter                         3. Abg. Becker-Steinhauer, Renate 
4. Abg. Recki, Gerda                         4. Abg. Eichner, Harald 
5. Abg. Deussen-Dopstadt, Gabi           5. Abg. Becker, Horst 
6. Abg. Pagels, Hans-Joachim             6. Abg. Burger, Harald 
 
Er erläuterte das Wahlverfahren hinsichtlich der Abgabe von Erst- und Zweitstimme mit einem 
ersten und einem zweiten Stimmzettel. Nachdem die Kreistagsmitglieder keine Fragen zur 
Stimmabgabe mehr hatten, bat er die Kreistagsfraktionen um Benennung von Stimmzählern. 
 
Abg. Heuel benannte Abg. Brigitte Donie für die CDU-Fraktion.  



 
Abg. Hartmann benannte Abg. Veronika Herchenbach-Herweg für die SPD-Fraktion. 
 
Abg. Horst Becker benannte Abg. Johanna Bienentreu für die GRÜNEN-Fraktion. 
 
Abg. Dr. Lamberty benannte Abg. Christoph Küpper für die FDP-Fraktion. 
 
Der Landrat bat die Stimmzähler, die Wahlhandlung zu überwachen und zu unterstützen. Die 
Kreisdirektorin und er riefen anschließend die Kreistagsmitglieder namentlich in alphabetischer 
Reihenfolge zur Wahl auf. Die Stimmenzähler überreichten den Kreistagsmitgliedern je einen 
Stimmzettel für die Erst- und einen weiteren für die Zweitstimme. Sodann begaben sich die 
Kreistagsmitglieder einzeln an die Wahlkabine, wählten und steckten den Stimmzettel in die 
bereitstehende Urne. 
 
Der Landrat fragte abschließend, ob jemand seine Stimme noch nicht abgegeben habe. Da 
keine Meldung erfolgte, beendete er sodann den Wahlvorgang und bat die Stimmenzähler, die 
Stimmauszählung vorzunehmen. 
 
Nach Auszählung durch die Stimmzähler verkündete er sodann nachfolgendes Wahlergebnis im 
Hinblick auf die Abgabe der Erst- und Zweitstimmen: 
 


